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Entscheid zum Antrag Nr. 19_004 
 

Ablauf  Datum Status 
Eingereicht 24.05.2019  
1. Behandlung 06.09.2019  
2. Behandlung ---  
REK Entscheid  Zurückgewiesen  
Gültigkeitsdatum ---  
Zertifizierungsrelevant ab ---  

 

Referenzangabe zum Ordner REKOLE® 5. Ausgabe 2018 und Antragsteller 

Kapitel Nr. & Bezeichnung 6.4.2 Kommentare zum Kostenartenrahmen 
Antragssteller Hirslanden, Glattpark 
 

1.  Antrag, inkl. Lösungsvorschlag 

Ausgangslage: 
 
Der Kostenartenrahmen von REKOLE (Kapitel 6, Seite 7) sieht vor, dass unter folgenden Positionen 
mehrere Gruppen zusammengefasst werden: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im SwissDRG Kostendatensatz und im ITAR_K werden Arzneimittel/Blut, Material, Instrumente, Utensi-
lien, Textilien/Implantate und Medizinische, diagnostische und therapeutische Fremdleistungen/ 
Arzthonorare separat ausgewiesen. 
 
Siehe Auszug aus der Dokumentation zur SwissDRG Datenerhebunq 2019 (Daten 2018): 
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Auszug aus dem ITAR_K: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In der Krankenhausstatistik wird nur 405 getrennt ausgewiesen: 

 
 
Aufgrund dieser Anforderungen ist unsere Kostenartenstruktur so aufgebaut, dass jede der obigen Posi-
tionen einen eigenen Knoten hat. Dies entspricht jedoch nicht den REKOLE Vorgaben und führt damit 
bei REKOLE Zertifizierungen zu einer Beanstandung. 
 
 
Lösungsvorschlag: 
Es sollte für jede Position eine eigene Ebene in der Kostenartenstruktur geben: 
 
XXX Arzneimittel XXX Blut 
XXX Material, Instrumente, Utensilien, Textilien XXX Implantate 
XXX Medizinische, diagnostische und therapeutische Fremdleistungen XXX Arzthonorare (nicht sozial-
versicherungspflichtig) 
 
Zu definieren wären die Ziffern (XXX) pro Knotenpunkt. 
 
 

2.  REK Entscheid 

Der Antrag wird einstimmig zurückgewiesen.  
 
 
Begründung: 
 
Siehe REKOLE® Kapitel 6, Seite 12: 
 
Um den Minimalanforderungen von SwissDRG im Rahmen der Aufbereitung der Fallkosten nachzukom-
men, ist hier auf der 4. Ziffernebene das Blut und die Blutprodukte in einer eigenen Kostenartenunter-
gruppe zu führen (vgl. SwissDRG, Spezifikationen). 
 
 

3.  Auswirkungen auf den Ordner REKOLE®, 5. Ausgabe 2018 

--- 
 
 

4.  Auswirkungen auf den Kontenrahmen H+, 8. überarbeitete Ausgabe 2014 

--- 
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Ort, Datum Bern, den 15.10.2019 

Name + Unterschrift 
 

H+ Die Spitäler der Schweiz 
REK 
Pascal Besson 

 
 
 


